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Tagesordnungspunkt 1a

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und FDP

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

BT-Drucksache 17/10771

Tagesordnungspunkt 1b

Antrag der Abgeordneten Dirk Fischer (Ham-
burg), Arnold Vaatz, Daniela Ludwig, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
sowie der Abgeordneten Patrick Döring, Mi-
chael Kauch, Birgit Homburger, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP

Schienenlärm wirksam reduzieren - Schie-
nengüterverkehr nachhaltig gestalten

BT-Drucksache 17/10780

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste
und Sachverständige! Ich möchte Sie recht
herzlich zu unserer Anhörung zum Thema
Schienenlärm begrüßen. Wir hatten am 14.
Dezember 2011 eine Anhörung zu dem gleichen
Thema. Heute geht es konkret um den Entwurf
eines Elften Gesetzes zur Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes der Fraktionen
CDU/CSU und FDP und den Antrag „Schienen-
lärm wirksam reduzieren – Schienengüterver-
kehr nachhaltig gestalten“ der Fraktionen
CDU/CSU und FDP. Als Sachverständige be-
grüße ich recht herzlich Herrn Dr. Roland Diehl,
den Sprecher der IG BOHR, Herrn Prof. Dr.
Rainer Guski von der Ruhr-Universität Bochum,
Herrn Prof. Dr. Markus Hecht von der Techni-
schen Universität Berlin, Herrn Michael
Jäckers-Cüppers vom Arbeitsring Lärm der
Deutschen Gesellschaft für Akustik, Herrn Ulrich
Möhler von Möhler + Partner Ingenieure AG,
Herrn Christian Popp von der LÄRMKONTOR
GmbH und Herrn Prof. Dr. Willy Spannowsky von
der TU Kaiserslautern. Die Sachverständigen
haben schon schriftliche Stellungnahmen ein-
gereicht. Jetzt am Anfang haben Sie drei Minu-
ten Zeit, um nochmal das Wichtigste Ihrer
schriftlichen Stellungnahmen hervorzuheben.
Bitte halten Sie sich an die drei Minuten. Danach
können die Abgeordneten maximal zwei Fragen
an maximal zwei Sachverständige richten. Die
Sachverständigen antworten direkt und dann ist
die bzw. der nächste Abgeordnete an der Reihe.
Herr Dr. Diehl, Sie haben als Erster das Wort!

Dr. Roland Diehl (IG Bohr): Vielen Dank! Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren! Als
Sprecher einer Interessensgemeinschaft von
Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm begrüßen wir
natürlich den Antrag und den Gesetzentwurf, der
darauf fußt, ganz ausdrücklich. Endlich tut sich
etwas gegen den Schienenverkehrslärm. Aber
wir sind der Meinung, dass das noch nicht aus-
reicht, sondern noch Weiteres folgen muss. Der
Antrag bereitet den Boden für den Gesetzentwurf
zur Änderung des Bundesimmissionsschutzge-
setzes. Dieser Entwurf ist ein erster wichtiger
und längst überfälliger Beitrag zur Lösung eines
zentralen Umweltproblems, zu dem sich der
Schienenverkehrslärm entwickelt hat. Dass es
so weit kommen konnte, liegt nach unserer
Auffassung zum Großteil an der jahrzehnte-
langen Privilegierung des Schienenlärms. Der
Schienenbonus war zu keiner Zeit zeitgemäß,
sondern schon immer ein Konstrukt zur Begüns-
tigung von Fehlentwicklungen. Gäbe es ihn nicht,
hätten wir schon längst leise Güterwaggons. Die
technischen Voraussetzungen zur Umstellung
auf lärmarmes rollendes Material sind seit vielen
Jahren gegeben; allein aus wirtschaftlichen
Erwägungen wurde die Umsetzung nicht voran-
getrieben. Aber dieser Schuss geht seit einiger
Zeit nach hinten los. Es hat sich nämlich inzwi-
schen herausgestellt, dass durch das Lärm-
problem die Zukunft des Güterverkehrs auf der
Schiene insgesamt auf dem Spiel steht. Abge-
sehen vom Imageschaden für die vermeintlich
umweltfreundliche Bahn hat der Schienenlärm
bundesweit zu massiven Widerständen in der
Bevölkerung gegen einen weiteren Ausbau der
Infrastruktur geführt und entwickelt sich zuse-
hends zum wirtschaftlichen Nachteil der Schie-
ne.

Sie als Gesetzgeber haben sich endlich aufge-
rafft, die unhaltbaren Zustände zu verändern.
Das Abrücken vom Schienenbonus ist ein wich-
tiges Signal, dass politische Entscheidungs-
träger die unter Bahnlärm leidenden Menschen
endlich ernst nehmen. Damit vollzieht sich eine
bedeutende Verbesserung der Regelwerke zum
Lärmschutz. Aber wie ich schon sagte – das
reicht nicht aus. Dennoch möchte ich in aller
Deutlichkeit im Namen unserer Bürgerinitiative
sagen: Würde der Gesetzentwurf in dieser Le-
gislaturperiode nicht als Gesetz verabschiedet,
käme dies der Verabschiedung von jeglicher
Glaubwürdigkeit gleich. Zum Antrag: Er be-
schreibt die wesentlichen Maßnahmen, die man
ergreifen muss, um den Schienenlärm zu redu-
zieren. Was uns nicht gefällt ist, dass der Schutz
von Gesundheit und Leben von Menschen wei-
terhin von der Kassenlage abhängig gemacht
wird. Ich will noch einen wichtigen Punkt heraus-
greifen. Das Lärmsanierungsprogramm darf
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nicht länger auf Freiwilligkeit beruhen. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum Anwohner an
Bestandsstrecken mehr Bahnlärm ertragen
müssen als Anwohner an Neu- und Ausbau-
strecken. Die Ungleichbehandlung ist nach un-
serer Auffassung verfassungswidrig. Zum
Schluss eine zentrale Forderung der Bürgerini-
tiativen gegen Bahnlärm an die politischen Ent-
scheidungsträger: Forcieren Sie bitte in erster
Linie den Bau immissionsarmer Schienentrassen
für den Güterverkehr außerhalb der Wohnbe-
bauung. Das bietet den besten Ansatz, das
Lärmproblem nachhaltig in den Griff zu be-
kommen und minimiert außerdem das Gefahr-
gutrisiko. Transitgüterzüge müssen weder am
Mitteilrhein noch sonst irgendwo durch Ortslagen
geführt werden. Ich danke Ihnen!

Prof. Dr. Rainer Guski (Ruhr-Universität Bo-
chum): Herr Vorsitzender, meine Damen und
Herren! Als sozialwissenschaftlich orientierter
Lärmwirkungsforscher muss ich sagen, dass der
Schienenbonus, als er erfunden wurde, sehr
wohl auf der Grundlage damaliger Studien ge-
schaffen wurde. Es war schon damals aus der
Sicht der Wissenschaft immer ein Kompromiss,
denn schon damals gab es Hinweise darauf,
dass es – etwa bei der Kommunikation – immer
Nachteile des Schienenverkehrs gegenüber dem
Straßenverkehr gab. Allerdings muss man sa-
gen: im Mittel zeigen die Studien zwischen 1980
bis 2004, dass der Schienenverkehrslärm von
der Bevölkerung in der Regel günstiger beurteilt
wird als der Straßenverkehrslärm. Danach gab
es erst mal eine ganze Weile gar keine Studien
und jetzt haben wir erst seit 2010, 2011 zwei
regionale Studien. Eine von beiden ist mehr
physiologisch ausgerichtet; sie beschäftigt sich
mit Schlafstörungen durch Güterverkehr und
andere Verkehrsträger. Dort kam heraus, dass
es bei Schienenverkehrslärm einen erheblich
größeren Anteil von Aufwachreaktionen gibt als
bei Flug- oder Straßenlärm mit vergleichbarem
Maximalpegel. Aber das ist nur eine lokale Unter-
suchung. Es gab eine zweite lokale Untersu-
chung wo es um die Belästigung der Betroffenen
im Mittelrheintal geht. Dort zeigte sich – was Herr
Diehl ja auch andeutet –, dass die Bevölkerung
auf den herrschenden Schienenverkehrslärm
zum Teil stärker reagiert als die Standard-
EU-Kurven das vorhersagen und zum Teil auch
stärker reagiert als auf den Straßenverkehrs-
lärm. Allerdings muss man dazusagen: es han-
delt sich um eine einzige Studie in einer einzigen
Region. Ich würde es nicht wagen, bundesweit
daraus Schlüsse zu ziehen und zu sagen:
Überall dort wo Güterverkehr herrscht, ist es
genau dasselbe.

Insofern finde ich das schwierig. Bei dem hier in
Frage stehenden Gesetzentwurf geht es ja da-

rum welche Vor- und Nachteile der Schienen-
verkehr im Planungsfall hat, gerade im Güter-
verkehr. Dazu gibt es sage und schreibe eine
einzige sozialwissenschaftliche Untersuchung
überhaupt. Diese wurde 1998 mit damals schon
älteren Daten veröffentlicht. Es handelt sich um
eine französische Arbeit, die zeigt, dass es
schon so ist, dass es immer eine stärkere Be-
lästigung der Bevölkerung sowohl an neuen
Straßen- als auch Schienenstrecken gibt. Wobei
in diesem Fall die Straßenlärmbelästigten von
der neuen Infrastruktur stärker belästigt waren
als die Schienenlärmbelästigten. Aber auch in
diesem Fall würde ich sagen: das ist wieder mal
eine einzige Studie, in diesem Fall überregional,
dort sind mehrere Daten zusammengeflossen,
aber sie ist schon älter, sie beschreibt nicht
unbedingt die heutige Situation in Deutschland.
Da es eine einzige Studie ist, würde ich aus
sozialwissenschaftlicher Sicht sagen, dass we-
der etwas für noch gegen den Schienenbonus im
Planungsfall spricht. Deswegen lautet meine
Lösung bei diesem Dilemma: Wenn wir nicht
hinreichend viele aktuelle und verlässliche Daten
zur Bevorzugung des einen oder anderen Ver-
kehrsträgers im Planungsfall haben, dann sollten
wir auch keinen Verkehrsträger bevorzugen.
Vielen Dank!

Prof. Dr. Markus Hecht (TU Berlin): Vielen
Dank, Herr Vorsitzender! Den Schienenbonus
abzuschaffen ist richtig, aber nicht hinreichend.
Ich gehe gleich zur Folie fünf aus meiner Stel-
lungnahme: Vier Millionen Bundesbürger sind
nachts durch Schienenlärm betroffen, vier Milli-
onen durch Straßenlärm und nur 250.000 durch
Luftverkehrslärm. Die politische Wahrnehmung
ist anders; es sei denn die Abgeordneten sind
direkt betroffen. Lärmgrenz- werte für Schienen
und Schwellen fehlen völlig. Das kann man durch
eine Monopolsituation erklären, man kann es
aber nicht entschuldigen. Für die lautesten
Elemente beim Rollgeräusch habe ich keine
Schallleistungsgrenzwerte – das kann nicht sein.
Das Problem heute ist, dass diese vier Millionen
bis zu 25 oder 30 Dezibel Grenzwertüber-
schreitung erdulden müssen und da greift dann
der Antrag „Schienenlärm wirksam reduzieren –
Schienengüterverkehr nachhaltig gestalten“.
Wenn das bis 2020 gut funktioniert, wird man in
Ansätzen eine Wirkung von maximal fünf Dezibel
erkennen.

Auf Seite drei des Antrags steht: Wenn ich 80
Prozent der in Deutschland verkehrenden Gü-
terwagen mit Verbundstoffsohlen ausstatte,
habe ich eine Reduktion von 10 Dezibel. Ich
habe das mit Dr. Klocksin vom zuständigen
Referat im BMVBS vor Längerem diskutiert: Das
bewirkt nur fünf Dezibel. Es steht aber immer in
diesen Regierungsunterlagen drin. Das ist eine
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ganz einfache Rechnung, die man durchführen
kann. Im günstigsten Fall, wenn man die Flach-
stellen in den Griff kriegt, sind es nur fünf Dezi-
bel. An der Quelle muss also massiver etwas
gemacht werden. Dazu habe ich drei Beispiele
aufgezeigt. Zum einen auf den Folien 10 und 11:
Der Stromabnehmerlärm in Europa ist um 25
Dezibel höher als in Japan. Natürlich sind funk-
tionale Konzessionen gegeben; aber Lärmarmut
ist eine Qualität, die auch dazu bereit machen
muss, Konzessionen einzugehen. Zudem ist die
europäische Industrie ja in der Lage, wesentlich
leisere Maschinen zu bauen. Beispielsweise wird
in Europa für Japan eine um 12 Dezibel leisere
Stopfmaschine hergestellt als für Europa. Also
die Notwendigkeit, die Lärmminderung an der
Quelle anzugehen, wird erkannt; aber nur so weit
durchgeführt wie keine Einschränkung an an-
deren Funktionen auftreten und keine Kosten
entstehen.

Ein weiteres Problem ist, dass die Neubauin-
vestitionen nach § 8 BSchWAG voll bezuschusst
werden – ich habe da einen Auszug aus der
Norm in Folie 15 gezeigt. Um die Liege- dauer
möglichst lang zu halten, werden akustisch
nachteilige Maßnahmen gemacht. Zum Beispiel
werden weiche Zwischenlagen zwischen
Schiene und Schwellen eingebaut, was allein
eine Lärmvergrößerung um 6 Dezibel im Ver-
gleich mit einer lärmarmen Variante bewirkt.
Diese wäre minimal instandhaltungsaufwendi-
ger, aber eine Lärmminderung um 6 Dezibel wird
nicht als hinreichend angesehen um diesen
minimalen Mehraufwand bei der Instandhaltung
zu akzeptieren.

Letzter Punkt: Wenn keine Monitoring-Stationen
flächendeckend eingeführt werden, können wir
noch über Jahrzehnte aneinander vorbeidisku-
tieren – wir haben keine objektiven Kriterien, mit
denen wir etwas machen können. Die DB bietet
zwar an, Monitoring-Stationen einzubauen, aber
ich denke nicht, dass dies objektiv wäre. Wir
müssen eine objektive Stelle haben, die die
Monitoring-Stationen betreibt und die Ergebnis-
se dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellt.

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Vielen
Dank für die Einladung! Ich möchte zum Ge-
setzentwurf und zum Antrag Stellung nehmen.
Zum Gesetzentwurf: Der ALD begrüßt die Ab-
sicht der Regierungskoalition, den Schienen-
bonus abzuschaffen. Wir sehen aber die vorge-
schlagene Stichtagsregelung sehr kritisch. Wir
bitten deshalb die Regierungskoalition, den
Stichtag deutlich vorzuziehen, vor allem für die
Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms. Es
gibt drei wesentliche Einwände gegen die
Stichtagsregelung. Sie bedeutet faktisch, dass

der Wegfall des Bonus erst für Projekte in Kraft
tritt, die deutlich nach 2017 realisiert werden.
Das ist besonders problematisch für die Lärm-
sanierung, da die aktuell gültigen Auslösewerte
für die Lärmsanierung um 10 Dezibel über dem
liegen, was das Umweltbundesamt und die WHO
aus Gründen des Gesundheitsschutzes für er-
forderlich halten. Inzwischen liegen sie auch 8
Dezibel über dem, was für die Lärmsanierung an
den Bundesfernstraßen gemacht wird. Zweitens
entspricht die Stichtagsregelung auch nicht den
Erwartungen der Bürger. Wir wissen ja, dass die
Bürger bei der Rheintalbahn inzwischen einen
höheren Schutz durchgesetzt haben – ohne
Anrechnung des Schienenbonus – und der Bund
beteiligt sich an der Finanzierung. Nach dem
Grundsatz der Gleichbehandlung ist es ver-
ständlich, dass die Bürger und Bürgerinnen in
anderen laufenden Planfeststellungverfahren
den gleichen Schutz erwarten dürfen. Drittens ist
eine Mittelerhöhung für die Projekte der Lärm-
sanierung und der Lärmvorsorge leider nicht
vorgesehen. Die Regierungskoalition setzt offen-
sichtlich auf die achtzigprozentige Umrüstung
der Güterwagen zum Jahr 2020. Eine Steigerung
der Verkehrsmengen des Güterverkehrs würde
damit nicht kompensiert werden. Wenn der Gü-
terverkehr sich beispielsweise bis 2020 ver-
doppelt und wir eine Umrüstquote von 80 Pro-
zent haben, dann wäre der gesamte Umrüstef-
fekt nur 0,5 dB(A) und damit vernachlässigbar,
solange nicht zusätzliche Maßnahmen der
Gleiswege umgesetzt werden.

Zum Antrag: Wir begrüßen grundsätzlich die im
Antrag der Regierungskoalition genannten Ein-
zelmaßnahmen für den Lärmschutz an Schie-
nenwegen und danken dem BMVBS, namentlich
Herrn Dr. Jens Klocksin, für die Durchführung.
Die gültigen rechtlichen Regelungen und die
genannten Programme sind allerdings für die
Bestandssituation unzureichend, um den
grundgesetzlich garantierten Schutz der körper-
lichen Unversehrtheit zu gewährleisten. Wir
fordern deshalb zum wiederholten Mal, zum
Schutz vor Verkehrslärm Ziele in Kraft zu setzen,
mit denen sich gesundheitliche Risiken vermei-
den lassen. Am besten auf einer gesetzlichen
Grundlage. Die dazu erforderlichen Finanzmittel
sind vor allem über die verursachergerechte
Anlassung der volkswirtschaftlichen Kosten des
Verkehrslärms bereitzustellen. Damit der
Schienenverkehr seine verstärkte Rolle für eine
nachhaltige Mobilität wahrnehmen kann, ist das
Instrument der Internalisierung der externen
Kosten auf alle Verkehrsarten anzuwenden; zum
Beispiel durch die umgehende Einführung der
Lärmkomponente in der Lkw-Maut.
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Ulrich Möhler (Möhler + Partner Ingenieure
AG): Danke sehr, Herr Hofreiter! Meine Damen
und Herren! Ich habe mich mit den Auswirkun-
gen dieses Gesetzesvorschlages befasst und
habe bemerkt, dass Sie als Grund für das Ent-
fallen des Schienenbonus‘ den zunehmenden
Güterzugverkehr und die mangelnde Akzeptanz
in der Bevölkerung angeführt haben. Aber der
Schienenbonus soll ja insgesamt abgeschafft
werden und damit auch bei Personenzügen. Wie
wirkt sich das insgesamt aus? Wenn wir vom
heutigen Wagenmaterial ausgehen, würde sich
die Verschärfung des Grenzwertes um 5 Dezibel,
denn nichts anderes bedeutet der Wegfall des
Schienenbonus‘, bei Schallschutzmaßnahmen
so auswirken, dass Schallschutzwände ungefähr
um zwei bis drei Meter höher sein müssten als
derzeit; man hätte statt drei Meter fünf Meter.
Das ist natürlich unbefriedigend. Man könnte
versuchen, das durch die Umrüstung der Gü-
terzüge, insbesondere der Bremsen, zu kom-
pensieren. Wir schaffen diese 5 Dezibel Kom-
pensation dadurch, dass wir 80 Prozent der
Güterzüge mit diesen leiseren Bremsen umrüs-
ten. Es müssen also mindestens 80 Prozent der
Züge umgerüstet werden um den Entfall des
Schienenbonus zu kompensieren. Bei Perso-
nenzügen haben wir diese Kompensationsmög-
lichkeit nicht. Da ist der Schallschutz am Fahr-
zeug im Wesentlichen schon ausgereizt. Mein
Vorschlag ist daher, dass man den Schienen-
bonus nur bei Güterzügen entfallen lässt, aber
nicht bei Personenzügen. Das geht dadurch,
dass man im Berechnungsverfahren nach der
„Schall 03“ einen Abzug oder einen Aufschlag
von 5 dB(A) vornimmt, wie es schon für Ran-
gieranlagen und Umschlagbahnhöfe geregelt ist.
Es ist technisch und auch von den Vorschriften
her durchaus möglich, ich kann Ihnen das
rechnerisch zeigen, den Schienenbonus nur bei
Güterzügen entfallen zu lassen und bei allen
anderen Zügen beizubehalten. Soweit zum
Schienenbonus.

Dann zu dem zweiten Part: Schienenlärm wirk-
sam reduzieren. Diese Umrüstung von Güter-
zügen ist natürlich sehr gut, aber man muss
darauf achten, dass eine sehr große Anzahl von
Güterzügen umgerüstet werden muss, um einen
Effekt zu erzielen: 80 Prozent. Noch ein Wort zu
den innovativen Schallschutzmaßnahmen. Da
wurden in den letzten zwei, drei Jahren viele
Erfindungen ausprobiert, die den Schall auch
weiter dämpfen: Schienenstegdämpfer, beson-
ders glatte Gleise, niedrige Schallschutzwände.
Diese Maßnahmen sind beschränkt sehr gut,
aber man muss drauf achten, dass sie nicht
generell eingesetzt werden können. Diese
Maßnahmen haben aber noch Entwicklungspo-
tential. Bei diesen Schienenstegdämpfern, die
jetzt mit 2-3 dB(A) behandelt werden, sehe ich

noch ein zusätzliches Potenzial von 1-2 dB(A),
das man rauskitzeln kann.

Noch ein Wort abschließend zur Lärmsanierung.
Es ist ja vorgesehen, dass der Schienenbonus
auch für die Lärmsanierung entfallen soll. Wenn
man das macht, dann erhöhen sich natürlich
auch bei der Lärmsanierung die Aufwendungen
für die Schallschutzmaßnahmen. Die Schall-
schutzwände erhöhen sich. Der Aufwand für die
Lärmsanierung wird sich um schätzungsweise
50 Prozent erhöhen, weil sich die Grenzwerte
verschärfen. Und dadurch, wenn man die glei-
chen Mittel einsetzt, wird sich natürlich der
Zeitraum nach hinten verschieben. Ein Vorteil
wäre, wenn man jetzt das Modell Schienenbonus
nur bei Güterzugstrecken entfallen lässt, so dass
dann Strecken mit vorwiegend Güterzugverkehr
in eine höhere Priorität gelangen als wenn man
das insgesamt ansetzt.

Christian Popp (LÄRMKONTOR GmbH): Ich
bin Planer und nicht mit dem wissenschaftlichen
Hintergrund der Kollegen vor mir ausgestattet.
Ich stehe eigentlich immer in den Kommunen vor
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und soll
denen erklären, wie das mit dem Schienenbonus
ist. Die sind natürlich alle froh gewesen, als es
hieß: „Den schaffen wir ab – schrittweise“. Keiner
konnte sich vorstellen, was schrittweise bedeu-
ten soll. Ich mir auch nicht. Es gibt Forderungen
nach der sofortigen Abschaffung; andere wollen
ihn schrittweise abschaffen; wieder andere wol-
len ihn nur für den Güterverkehr abschaffen –
Herr Möhler hat das gesagt – oder bei be-
stimmten Pegelunterschieden zwischen Perso-
nen- und Güterverkehr, vielleicht später – das ist
das, was jetzt im Raum steht, 2016, in der realen
Umsetzung dann ab 2020. Es gibt auch einige,
die sagen, wir müssten erst mal forschen, das ist
aber bekannt.

Meine Position ist, wenn ich dann – ähnlich wie
Herr Guski das formuliert hat – heute feststelle,
dass ich den Schienenbonus abschaffen will,
dann sollte ich das auch heute tun, und zwar für
Vorsorge und Sanierung. Die Leute sind eh –
und das ist eine Akzeptanzfrage, die wir mitt-
lerweile mit unseren ganzen Regelwerken mit
unterschiedlichen Rechenverfahren und
Grenzwertkonstellation haben….. Ich muss
sehen, dass ich möglichst die Lärmarten gleich
behandle. Wie gesagt: Sofort abschaffen, wenn
die politische Berechtigung vorliegt. Das Argu-
ment: „Wir müssen schrittweise vorgehen, weil
wir das nicht in so großen Schritten machen
können“ hat Herr Töpfer 1990 schon mal über-
zeugend widerlegt, als er nämlich sozusagen
über Nacht die Grenzwerte für die Verkehrs-
lärmschutzverordnung um 3 dB(A) abgesenkt
hat. Da hat auch keiner gefragt: Wie finanzieren
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wir das? Die Grenzwerte für die Lärmsanierung
im Straßenverkehr wurden auch um 3 Dezibel
abgesenkt. Es ist also durchaus schon passiert.
Warum halte ich es für sinnvoll, den Schienen-
bonus möglichst schnell und komplett abzu-
schaffen? Wir haben – und das sehe ich immer
an den Bahnstrecken – ein erhebliches Unver-
ständnis bei den Betroffenen angesichts dieser
Ungleichbehandlung. Und daneben haben wir
eine Großaufgabe: Wir kartieren den Lärm nach
der Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen
Kommission und der ist immer 5 dB(A) höher als
der Lärm, den die Bahn kartiert. Das kann ich
den Leuten nicht mehr vermitteln und das muss
geändert werden.

Prof. Dr. Willy Spannowsky (TU Kaiserslau-
tern): In meiner Stellungnahme habe ich mich
vor allem zu dieser Stichtagsregelung aus recht-
licher Sicht geäußert. Ich möchte noch etwas
zum Gesamtkonzept vorweg schicken. Es ist
sicher richtig, eine Zäsur zu finden zwischen den
bereits abgeschlossenen Planfeststellungsver-
fahren und den Verfahren, die eingeleitet wer-
den. Hier muss eine klare Zäsur gegeben sein.
Man muss auch wissen, dass es nach Plan-
feststellungsrecht die Möglichkeit nachträglicher
Anordnungen gibt, um Lärmschutz sicherzu-
stellen. Da wird immer auf die Prognosesituation
der bereits abgeschlossenen Planfeststellungs-
verfahren abgestellt. Das heißt, wenn diese sich
aufgrund der tatsächlichen Situation unvorher-
gesehen nachträglich erheblich geändert haben
sollte, dann gibt es daraus resultierende ent-
sprechende Abwehrrechte, die bis zu 30 Jahre
nach Herstellung des plangemäßen Vorhabens
reichen. Deshalb ist es umso wichtiger, eine
klare Abgrenzung für die Bereiche, bei denen
dieser Schienenbonus nicht mehr greifen soll, zu
machen. Zunächst ist auch noch wichtig, dass
der Ansatz zutreffend gewählt worden ist, eine
Verbesserung des Lärmschutzes beim passiven
und aktiven Lärmschutz anzusetzen und Bezug
zu nehmen auf den Bau, Neubau und wesentli-
che Änderungen von Verkehrsanlagen. Es dürfte
schwierig sein, Betriebsabläufe oder auch den
Einsatz von Fahrzeugen damit zu verknüpfen,
wie es jetzt zum Teil auch gefordert worden ist.
Jetzt zu der Frage der Stichtagsregelung. Bisher
ist die Stichtagsregelung im Gesetzentwurf so
geregelt, dass der Beginn des Wirksamwerdens
der Abschaffung des Schienenbonus von zwei
Bedingungen abhängig gemacht wird: Erstens
von der Bedingung, dass das Gesetz zur Ände-
rung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes,
das voraussichtlich ab dem Jahr 2016 gelten soll,
in Kraft getreten ist und zweitens von der Be-
dingung, dass zu diesem Zeitpunkt das Plan-
feststellungsverfahren für den jeweiligen Ab-
schnitt des Vorhabens noch nicht eröffnet ist. Mit
dieser Regelung soll eine Kompromisslösung

zwischen den divergierenden Interessen erreicht
werden: es stehen sich das Interesse an einer
effizienten Verbesserung des Lärmschutzes
seitens der Betroffenen und das Interesse an
Vertrauensschutz bzw. Planungssicherheit sei-
tens der Aufgabenträger gegenüber.

Fraglich ist aber, ob diesem Interessenausgleich
durch das Hinausschieben des Wirksamwerdens
der Gesetzesänderung tatsächlich in einem
angemessenen, optimalen Umfang Rechnung
getragen wird, weil das Hinausschieben doch mit
großen Unsicherheiten verbunden ist. Hier bie-
ten sich verschiedene Möglichkeiten an, die ich
kurz nochmal skizzieren möchte. Würde man
sofort die Abschaffung des Schienenbonus mit
dem Wirksamwerden des Gesetzes verbinden,
dann wären auch laufende Planfeststellungs-
verfahren betroffen. Das könnte erhebliche fi-
nanzielle Folgelasten auslösen, Eigentums-
rechte verletzen und unter Umständen auch
Planungen grundsätzlich in Frage stellen. Des-
wegen erscheint es mir nicht sinnvoll, in laufende
Planungsverfahren hineinzugehen. Eine weitere
Frage ist dann: Was ist das andere Extrem oder
was liegt zwischen diesen beiden Regelungsva-
rianten, die bisher angeschnitten worden sind?
Da wäre die Überlegung, dass man den Wegfall
des Schienenbonus anknüpft an die Verfahren,
die noch eingeleitet werden sollen, also den
Beginn des Wegfalls des Schienenbonus von der
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ab-
hängig macht, denn erst ab diesem Zeitpunkt
kann Vertrauensschutz für die Maßnahmenträ-
ger greifen. Darauf können sich alle noch ein-
stellen. Das würde aber auch bedeuten, dass
eben Vorhaben, die bereits im Bedarfsplan
vorgesehen sind, aber bei denen das Plan-
feststellungsverfahren noch nicht eingeleitet
worden ist, bereits mit dem Wegfall des Schie-
nenbonus umgehen müssten. Würde man das
noch weiter rausschieben und mit einer
Stichtagsregelung verbinden, dann könnte man
auf eine Parallelregelung zur Einführung der
Umweltprüfung verweisen, die in § 244 Abs. 1
Baugesetzbuch zu finden ist: Dort ist mit einem
Anfangs- und Endstichtag gearbeitet worden.
Dass man den Wegfall des Schienenbonus auf
einen bestimmten Zeitpunkt hinausschiebt, wäre
mit der Problematik verbunden, dass dann ir-
gendwelche noch vorher versuchen würden, ein
solches Planfeststellungsverfahren einzuleiten
und damit die Regelung zunächst unterlaufen
werden würde. Ein Endzeitpunkt würde zumin-
dest sicherstellen, dass dann spätestens das
Planfeststellungsverfahren, für das ein solches
Hinausschieben des Wirksamwerdens einge-
setzt worden ist, dann irgendwann mal endet.
Also hier gibt es eine Bandbreite möglicher Re-
gelungen und der Gesetzgeber hat Gestaltungs-
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und Beurteilungsspielräume – das möchte ich
ausdrücklich aus rechtlicher Sicht betonen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Damit kommen wir
zu den Fragen der Abgeordneten. Kollegin
Ludwig!

Abg. Daniela Ludwig (CDU/CSU): Herr Vor-
sitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-
nächst vielen Dank für die Statements, die doch
haben durchblicken lassen – und ich glaube, das
gilt für jedes einzelne der Statements – dass der
Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben, deutlich
in die richtige Richtung geht. Dass man an der
einen oder anderen Stelle andere Wünsche
haben könnte, da komme ich sofort noch drauf.
Insbesondere was den Stichtag angeht, möchte
ich nicht verhehlen, dass wir in unserer Arbeits-
gruppe mit uns gerungen haben, weil uns sehr
klar ist, wie die Befindlichkeiten vor Ort sind. Ich
habe selber einen Wahlkreis mit einem großen
Schienenprojekt und großer Belastung in den
Ortschaften – genau das, was Sie angesprochen
hatten: nicht außen rum, sondern mittendurch –,
sodass da zwei Herzen nach wie vor in unserer
Brust schlagen und wir uns diese Entscheidung –
Stichtag Ja/Nein, wie legen wir ihn, an welche
rechtlichen Voraussetzungen knüpfen wir ihn –
nicht leicht gemacht haben. Letztlich haben wir
uns auf das verständigt, was Ihnen vorliegt. Ich
bin Ihnen aber, Herr Prof. Dr. Spannowsky,
dankbar für die Anregungen, die man sicherlich
noch mal mit einfließen lassen kann. Aber wie
gesagt: Wir standen vor den gleichen Proble-
men. Wir müssen abwägen zwischen den Be-
dürfnissen der Bevölkerung, die nur zu richtig
sind, und der Planungssicherheit: Wie stellen wir
diese her und können wir auch für die Träger der
Vorhaben ein einigermaßen ordnungsgemäßes
Verfahren sicherstellen? Dass die Wünsche
nach mehr Geld und besserer Ausstattung ge-
rade in diesem Bereich auch nachvollziehbar
sind und von uns geteilt werden, ist auch kein
Geheimnis. Aber hier stoßen wir an unsere
haushälterischen Grenzen und wir haben uns
selber als Bundesgesetzgeber verpflichtet, be-
stimmte Schuldengrenzen einzuhalten, und das
nehmen wir sehr ernst. Deswegen waren wir in
all diesen Dingen – naturgemäß – in unserer
politischen Entscheidung begrenzt.

Ich möchte noch ein Weiteres voranstellen –
auch da bin ich Ihnen sehr dankbar, denn es
klang in einigen Stellungnahmen an, ich glaube,
insbesondere Herr Dr. Diehl hatte es ange-
sprochen: Der Wegfall des Schienenbonus kann
nur ein Teil eines Gesamtpaketes sein. Das ist
uns selbstverständlich völlig klar. Deswegen
haben wir auch in unserem Antrag nochmal
dargestellt, dass wir schon glauben, dass die
Lärmreduzierung an der Quelle zu bevorzugen

ist – und zwar auf Dauer. Deswegen ist unser
Ziel selbstverständlich auch auf Bremssohlen
umzurüsten, und zwar möglichst schnell und
flächendeckend, die einfach leiser sind. Ich
blicke immer neidvoll in die Schweiz, die hier
sehr energisch voranschreitet. Aber das zeigt
uns natürlich schon: Eine deutsche Insellösung,
so gut sie gemeint ist, wird uns wenig helfen,
wenn trotzdem jeder dritte Güterwagen ein ita-
lienischer ist, der halt uralt und mit den ent-
sprechenden Bremssohlen ausgerüstet ist und
unsere Anwohner wieder aus dem Schlaf reißt.

Sie sehen, das Thema ist ein ganz weites und
deswegen habe ich eigentlich, weil ich mit den
meisten Ihrer Stellungnahmen definitiv einver-
standen war, dennoch eine Verständnisfrage an
Herrn Möhler, weil bei mir wahrscheinlich die
gleichen Fragen aufgetreten sind wie bei Frau
Kumpf. Sie sagen: Anwendung des Wegfalls des
Schienenbonus nur beim Güterverkehr, nicht
allerdings beim Personenverkehr. Also, helfen
Sie mir auf die Sprünge: bei Strecken, wo beide
Züge drüber fahren, wie soll ich mir das in der
Praxis vorstellen? Ich kann keine rauf und runter
fahrenden Lärmschutzwände aufbauen. Bitte
jetzt nicht falsch verstehen, wahrscheinlich hab
ich nur noch nicht bis zum Ende durchdrungen,
was Sie vorschlagen wollten. Da würde ich also
um eine deutliche Konkretisierung bitten, weil ich
es definitiv nicht verstanden habe.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Möhler, Sie
haben das Wort!

Ulrich Möhler (Möhler + Partner Ingenieure
AG): Diese Berechnung des Beurteilungspegels,
der dann mit Grenzwerten verglichen wird, be-
zieht sich auf einen Tages- oder Nachtzeitraum
und umfasst alle Fahrzeuge auf einer bestimm-
ten Schienenstrecke und verrechnet diese. In die
Berechnungen geht zunächst die Fahrzeugart
ein, also ob es ein Personenzug oder ein Gü-
terzug ist, dann gehen die Geschwindigkeit, die
Verkehrsmenge und andere Faktoren ein. Ich
möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das
Wesentliche ist, dass am Schluss diese Schall-
anteile, z.B. der Güterzüge und der Personen-
züge, addiert werden zu einem Gesamtpegel.
Dieser Gesamtpegel ist dann derjenige Pegel,
der mit den Grenzwerten verglichen wird. Bei
dieser Addition könnte man sagen: Bei den
Güterzügen mache ich keinen Bonus und bei
den Personenzügen ziehe ich 5 dB(A) ab. In der
Praxis bedeutet es an den meisten Strecken, bei
denen Güterzüge fahren, dass dieser Gesamt-
beurteilungspegel von dem Pegel der Güterzüge
gebildet wird. Das ist erfahrungsgemäß schon
der Fall, wenn zwei bis drei Güterzüge auf einer
Strecke fahren und vielleicht 10-15 Personen-
züge. Dann sind die Güterzüge das maßgebliche
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und das kann ich dadurch berücksichtigen, dass
die Güterzüge dann eben diesen Bonus nicht
bekommen. Das hat umgekehrt den Effekt: wenn
ich reine S-Bahn-Strecken habe, ohne Güter-
züge, dann könnte ich bei diesen Strecken den
Schienenbonus behalten, weil gerade dort die
besondere Lästigkeit von Güterzügen nicht statt-
findet. Ich hätte dann städtebaulich einen Vorteil,
wenn Sie die Ballungsräume anschauen. Wenn
ich bei S-Bahnen dann um zwei bis drei Meter
höhere Schallschutzmaßnahmen vorsehen
muss, halte ich das nicht für so zielführend. Das
ist meine persönliche Meinung.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Möhler! Als
nächstes hat Herr Herzog das Wort.

Abg. Gustav Herzog (SPD): Vonseiten der
SPD-Fraktion und von mir persönlich ganz herz-
lichen Dank an die Sachverständigen, dass sie
uns sehr kurz gefasste, prägnante Stellung-
nahmen in schriftlicher Form geliefert haben und
auch jetzt noch mal zusammengefasst haben,
was ihre Position zu den aktuellen Vorhaben der
Regierungskoalition ist. Aber wir alle haben auch
die Anträge der SPD-Fraktion und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus der letzten
Anhörung im Hinterkopf, die ja sozusagen auch
hier im Raum schweben. In der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung war gestern ein schöner Ar-
tikel mit der Überschrift „Schwarz-Gelb rauft sich
zusammen und drängt im Parlament zur Eile“;
das bezieht sich allerdings auf Betreuungsgeld
und Praxisgebühr. Aber die Überschrift könnte
man durchaus auch bei dem Thema „Was ma-
chen wir in Sachen Schienenlärm?“ nehmen.
Denn nachdem Sie sich das vor drei Jahren in
den Koalitionsvertrag geschrieben haben, liegt
nun endlich etwas von Ihnen auf dem Tisch, über
das wir diskutieren und abstimmen werden,
nachdem Sie die Anträge der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vom April 2011 – also von
vor über einem Jahr – immer wieder geschoben
haben. Ich lobe den Kollegen Fischer, ich hoffe
mein Lob bringt ihm keine Probleme. Denn ich
weiß, dass Sie sich persönlich dafür eingesetzt
haben, dass wir hier zu einem Ergebnis kom-
men. Wenn ich die Eile kritisiere, dann ist die
Kritik nicht so zu verstehen, dass ich Sie brem-
sen will, sondern ich will Ihnen eigentlich noch
mehr Schwung geben, dass wir zu einem bes-
seren Ergebnis kommen.

Eine Stellungnahme hat mich etwas enttäuscht:
diejenige, die die DB AG uns hat zukommen
lassen. Denn die DB Netz ist wahrscheinlich die
einzige Institution, die nun wirklich über ent-
sprechende Zahlen verfügt, um konkrete Fragen
zu beantworten. Fragen wie zum Beispiel: Wie
weit sind die jeweiligen Planungsstadien? Was
kosten die Maßnahmen mit und was kosten die

Maßnahmen ohne Schienenbonus? Wenn wir
dann ein Schreiben bekommen, in dem drin
steht, dass sie 5-10 Prozent Kostensteigerung
befürchten, dann könnte ich ja sagen: Aber so
haben die ja noch nie kalkuliert. Nur 5-10 Prozent
Kostensteigerung wäre ja allemal eine gute
Sache, bei den Projekten, die wir ansonsten
auch schon auf dem Tisch liegen hatten.

Meine Frage geht deshalb an die Bundesregie-
rung, ob Sie genauere Zahlen haben und bereit
sind, uns diese zu geben. Denn wir kennen ja nur
vom Bundesminister Dr. Peter Ramsauer die
Aussage, jedes Dezibel koste ihn eine Milliarde.
Es gibt eine Antwort auf eine schriftliche Frage,
da geht es um 1,2 Milliarden Euro. Also die Bitte
an die Bundesregierung: Können Sie uns da
mehr liefern? Der Gesetzentwurf kommt ja nicht
von der Bundesregierung, sondern von den
Koalitionsfraktionen, deswegen bin ich nicht
böse, wenn bei finanzieller Auswirkung auf öf-
fentliche Haushalte steht: Keine. Ich glaube, das
kann so ernst nicht gemeint sein – mehr
Schallschutz und weniger Lärm wird es nicht
zum Nulltarif geben; so ehrlich sollten wir zuei-
nander sein. Bei allen Sachverständigen habe
ich herausgehört, dass der eingeschlagene
Weg, um das Ziel zu erreichen – weniger Lärm,
mehr Akzeptanz für den Güterverkehr auf der
Schiene – richtig ist. Selbst die Gutachter, die
Zweifel an unserer Argumentation haben, sagen:
Im Zweifel immer für Abschaffung.

Mich freut – und das habe ich von fünf von sie-
ben Gutachtern gehört –, dass Sie sagen: der
von der Koalitionsfraktion vorgeschlagene
Stichtag, nämlich der Tag des Inkrafttretens
eines Gesetzes zur Änderung des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes, liegt zu weit in
der Zukunft. Das ist ein Punkt, bei dem ich
glaube, wir sollten uns nochmal sehr genau
überlegen, ob dieser Zeitpunkt richtig gewählt ist.
Ich kündige an, dass meine Fraktion dazu auch
noch einen Änderungsantrag bringen wird, weil
wir der Auffassung sind, dass dieser Zeitraum zu
weit weg und zu unbestimmt ist. Die allgemeine
Lebenserfahrung – und die wird nachher auch
Teil meiner Frage an die Sachverständigen sein
– bringt ja die Einschätzung mit sich: wenn ich
soviel Zeit habe, dann werde ich auf Teufel
komm raus Planfeststellungsverfahren eröffnen
und alle diese Vorhaben noch nach altem Recht
abwickeln. Von daher scheint mir der Zeitpunkt,
ab dem das neue Recht gilt, einer der ent-
scheidenden Punkte zu sein. Dieser ist sehr weit
in die Zukunft gelegt. Aus meiner Erfahrung, wie
lange es mit dem letzten Bundesverkehrswege-
plan gedauert hat, muss ich sagen: 2017 ist
wahrscheinlich noch optimistisch. Es gibt Über-
legungen – und Herr Prof. Dr. Spannowsky, Sie
haben das angesprochen – der nächstliegende



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 84. Sitzung, 07.11.2012

10

Zeitpunkt wäre mit Inkrafttreten dieser Geset-
zesänderung zu sagen, dass dann keine neuen
Planfeststellungsverfahren mehr mit dem alten
Recht beginnen dürfen. Meine persönliche Auf-
fassung, ich sage deshalb meine persönliche
Auffassung, weil wir den genauen Zeitpunkt auch
innerhalb unseren Arbeitsgruppen der Fraktion
noch nicht abgestimmt haben, weil ich eigentlich
die Hoffnung habe, dass wir aus dieser Anhö-
rung noch ein paar Informationen bekommen.

Deswegen habe ich zwei Fragen. Einmal an
Herrn Prof. Dr. Spannowsky und dann an Herrn
Jäckers-Cüppers. Herr Prof. Dr. Spannowsky,
könnten Sie aus ihrer Erfahrung heraus – Sie
haben die frühere Regelung im Bundesbauge-
setz ja angesprochen – einen Hinweis geben,
welcher Zeitpunkt nun ein eleganter wäre? Ele-
gant im Hinblick darauf, dass nicht nach altem
Recht zu viele Planungsmittel ausgegeben
worden sind, aber auch nicht die Möglichkeit
besteht, den politischen Willen des Gesetzge-
bers noch zu umgehen. Herr Jäckers-Cüppers,
wenn Sie es nicht beantworten, würde ich die
Frage gern an Herrn Popp weitergeben, der
gesagt hat, er wäre Planer: Wann wird denn das
meiste Geld für die Planung – und ich rede jetzt
insbesondere über das, was den Lärmteil angeht
– ausgegeben? Bevor das Planfeststellungs-
verfahren beginnt oder danach?

Vorsitzender: Sie haben jetzt an vier Adressa-
ten Fragen gestellt. Wen soll ich auswählen? Wir
haben die Bundesregierung, Herrn Prof. Dr.
Spannowsky, Herrn Jäckers-Cüppers oder Herrn
Popp. Welchen von den Vieren möchten Sie?

Abg. Gustav Herzog (SPD): Ich geh mal davon
aus, die Bundesregierung wird in Ihrer unendli-
chen Freundlichkeit mir die Fragen sowieso
beantworten; deswegen Herrn Prof. Dr.
Spannowsky und Herrn Jäckers-Cüppers.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Spannowsky!

Prof. Dr. Willy Spannowsky (TU Kaiserslau-
tern): Wenn man von den Erfahrungen mit einer
doppelten Stichtagsregelung zur Einführung der
Umweltprüfung ausgeht, also einem Zeitpunkt,
der dort für 2004 und, wenn dann die Verfahren
noch nicht zum Abschluss gekommen sind,
spätestens für Juli 2006 vorgesehen war, dann
sieht man eine Problematik, die bei jeder
Stichtagsregelung auftritt: Jeder würde versu-
chen noch vor Ablauf des Stichtags seinen An-
trag auf Einleitung des Planfeststellungsverfah-
rens zu stellen bzw. eben die Planunterlagen
vorzulegen, um in den Genuss des Entfallens
dieser Wirkung zukommen, die mit der gesetz-
lichen Regelung verbunden ist. Deshalb wäre
sicher die Regelung am wirksamsten: Die Ab-

schaffung des Schienenbonus gilt für alle Plan-
feststellungsverfahren, die nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes eingeleitet werden. Aber diese
Frage ist mit einer Folgenabschätzung zu klären.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Jäckers-
Cüppers!

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Ich
denke, die meisten Kosten entstehen im Verlaufe
des Planfeststellungsverfahrens. Wenn wir uns
die Realität in Deutschland anschauen, mit den
Einwendungen der Bürger, mit den Klagever-
fahren, dann sollte die Planfeststellung so sein,
dass sie weitestgehend akzeptabel ist. Und dazu
gehört eben auch für die kommenden Plan-
feststellungsverfahren die Abschaffung des
Schienenbonus. Meiner Ansicht nach wird jedes
Verfahren, das jetzt eröffnet wird und bei dem die
Abschaffung nicht gilt, mit der Begründung, dass
der Schienenbonus nach wie vor angerechnet
wird, irgendwo vor den Gerichten landen. Für die
Rechtssicherheit ist es ganz entscheidend, dass
mindestens für die Verfahren, die noch nicht
eröffnet worden sind, der Schienenbonus nicht
mehr in Geltung gebracht wird.

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Simmling!

Abg. Werner Simmling (FDP): Der Dank der
FDP Fraktion gehört natürlich auch Ihnen, meine
Herren Sachverständige! Ich freue mich, dass
wir von unserem Kollegen Herzog gehört haben,
dass der Gesetzentwurf jetzt in die richtige
Richtung geht. Ich meine, wir können uns alle
entsinnen, was in der Zeit von Stolpe und Tie-
fensee passiert ist. Ich denke, auch angesichts
dessen, was wir bisher in der Diskussion gehört
haben, dass wir wirklich auf einem guten Weg
sind. Der Verkehrssektor steht wie kaum ein
anderer Bereich in der Mitte unserer Gesell-
schaft. Leistungsfähige und optimal vernetzte
Verkehrswege sind die Voraussetzung für
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit unserer
Volkswirtschaft. Wir müssen daher nicht nur die
bestehende Verkehrsinfrastruktur erhalten,
sondern auch weiter ausbauen und moderni-
sieren. Und dafür schaffen wir die Möglichkeit.
Aber gleichzeitig ist eben die gesellschaftliche
Akzeptanz für den Ausbau von Infrastruktur
gesunken; besonders dort, wo dies zu einer
Zunahme von Verkehrslärm führt. Ich habe mir
davon im Rheintal ein Bild gemacht und habe es
mit der Geislinger Steige auch sozusagen vor
der Haustür – das ist eine über 140 Jahre alte
Eisenbahntrasse, die durch eine sehr dicht be-
wohnte Region führt. Von daher begrüße ich
diese Anhörung ausdrücklich. Zumal auch die
Bundesregierung und die Regierungskoalition,
für die es eine alte Forderung ist, mit dem Ver-
kehrslärmschutz nun erhebliche Fortschritte
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erzielen werden. Ich hab eigentlich nur eine
Verständnisfrage an Herrn Prof. Dr. Guski. Er hat
hier unter Punkt vier in seinem Bericht ge-
schrieben, dass ein Vergleich mit der soge-
nannten Standard-EU-Kurve durchgeführt wurde
und sich gezeigt habe, dass der Anteil durch
Bahnlärm belästigter Anwohner im Rheintal
deutlich höher sei als bei gleichem Lärm durch
die „EU-Kurve Bahn“ vorhersagbar gewesen
wäre. Was ist denn diese „EU-Kurve Bahn“?

Vorsitzender: Vielen Dank Herr Simmling! Herr
Prof. Dr. Guski, Sie haben das Wort!

Prof. Dr. Rainer Guski (Ruhr-Universität Bo-
chum): Die Standard-EU-Kurven sind, wenn
man so will, synthetisierte Belästigungsstudien.
Also Studien, die in der Bevölkerung gemacht
wurden. Im Wesentlichen aus einem großen
Archiv, das in den Niederlanden gepflegt wird.
Die sind auch bekannt unter den Namen
Miedema-Kurven oder Miedema & Oudshoorn,
das sind die Leute, die das in den 90er Jahren
bis 2001 veröffentlicht haben. Das sind, wenn
man so will, zusammengefasste Anteile der stark
Belästigten bei bestimmten Pegeln, Ldn-Pegel
zum Beispiel. Diese Kurven werden weitgehend
in Europa angewandt. Inzwischen wissen wir,
dass die für Fluglärm nicht mehr stimmen. Aber
für Straßen- und Schienenlärm gibt es sozusa-
gen noch keinen großen Zweifel daran, dass sie
noch halbwegs stimmen. Der erste Zweifel
taucht bei dieser Untersuchung, die
Schreckenberg im Mittelrheintal gemacht hat,
auf. Wenn man dann sagt, wir tragen den Anteil
der Hochbelästigten bei bestimmten Pegeln auf,
also jetzt Mittelungspegel oder 24-Stunden-
Pegel oder je nachdem, und zeigt dann in der
Studie, die Schreckenberg gemacht hat, dass
der Anteil der stark Belästigten bei den hohen
Pegeln für Schienenverkehrslärm höher ist als
nach diesen sog. Standardkurven, die aus in-
ternationalen Veröffentlichungen stammen, zu
erwarten ist. Der Haken an diesem Vergleich ist
leider, dass die Anzahl von Personen mit hohen
Pegeln in der Mittelrheinstudie äußerst gering ist.
Deswegen würde ich dem Ganzen nicht so
trauen. Wenn man jetzt Tausende von Leuten
hätte, dann würde man sagen: „Prima, jetzt
haben wir mal endlich den Beweis, dass die
Standard-EU-Kurven gar nicht mehr stimmen“;
aber den Beweis haben wir leider nicht, weil das
dafür zu wenig Leute sind.

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollegin Leidig!

Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE): Ich möchte
vorwegschicken, dass wir natürlich auch be-
grüßen, dass jetzt etwas zur Minderung des
Bahnlärms unternommen wird, von dem ja tat-
sächlich viele Leute extrem betroffen sind und

zunehmend betroffen sind, weil der Güterverkehr
immer stärker intensiviert wird. Allerdings ist
unsere Kritik, und das ist auch nicht neu, dass
das Problem zu wenig, zu spät und zu wenig
umfassend angegangen wird. Ich möchte gerne
an zwei Punkten nochmal nachhaken. Also was
wir jetzt sehr klar gehört haben, ist, dass die
Stichtagsregelung eigentlich fallen muss und es
eine sofortige Anwendung der gesetzlichen
Änderung geben muss. Was mich noch interes-
siert ist zum einen – das würde ich gerne Prof.
Hecht fragen, weil Sie das auch in Ihrer schrift-
lichen Stellungnahme nochmal formuliert haben
und auch hier nochmal gesagt haben – wie
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen so installiert
werden könnten, dass sie auch wirksam werden.
Wir haben ja dieses Programm „Leiser Rhein“,
das aber eben nicht dazu geführt hat, dass große
Mengen von Güterzügen beispielsweise mit
leisen Bremsen ausgestattet wurden. Sie haben
jetzt auch hier eine ganze Menge weiterer Mög-
lichkeiten angedeutet. Die gibt es. Das weiß man
auch, das es technische Lösungen gibt. Was
müsste denn vom Gesetzgeber getan werden,
dass die auch eingesetzt werden? Und die
zweite Frage betrifft auch das Manko, dass eben
allein die Abschaffung des Schienenbonus für
künftige Strecken nicht ausreicht. Und da würde
ich gern Herrn Jäckers-Cüppers nochmal fragen:
Sie haben auch zum Ausdruck gebracht, dass
beispielsweise Bestandsstrecken eine Rolle
spielen müssen. Sie sprechen in Ihrer Stel-
lungnahme von einer Integration in eine gesetz-
liche Regelung. Da würde mich interessieren,
wie Sie sich das vorstellen, also dass der
Schienenbonus nicht nur auch auf den Be-
standsstrecken fällt und dort mehr Lärm-
schutzmaßnahmen angewendet werden, son-
dern auch, dass – anders als es jetzt der Fall ist –
bei freiwilligen Lärmsanierungsmaßnahmen die
gleichen Lärmgrenzwerte gelten wie bei neuen
Strecken. Also, was müsste man da ändern, wie
kommt man dazu, dass alle Menschen in glei-
cher Weise von Schienenlärm geschützt werden,
egal ob sie an einer neuen oder an einer alten
Strecke leben?

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Hecht!

Prof. Dr. Markus Hecht (TU Berlin): Frau Lei-
dig, die Frage „Lärmminderung an der Quelle“: In
Fachkreisen ist es schon lang bekannt, dass das
wesentlich effizienter ist und dass wir eigentlich
mit der Lärmminderung am Ausbreitungsweg viel
Geld, ich sage mal, rauswerfen, ohne viel zu
erreichen. Lärmminderung an der Quelle ist seit
2006 europaweit durch die TSI Noise vorgege-
ben. Die TSI Noise dient aber nur dazu, ganz
laute Situationen zu vermeiden. Also wenn man
die TSI Noise einhält, ist man bei den starkbe-
lasteten Strecken in Deutschland noch 15 De-
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zibel über dem Zumutbaren. Also deshalb ist das
bei weitem nicht hinreichend und deshalb ver-
langen eben viele Länder „TSI-Noise-Minus-
Fahrzeuge“. Also jetzt liefert zum Beispiel
Bombardier in die Schweiz einen Doppelstock-
zug, der liegt im Stillstandsgeräusch 18 Dezibel
unter TSI Noise. Wir haben an ganz vielen
Stellen Probleme mit TSI-Noise-Fahrzeugen,
weil eben die Anwohner diese 15 Dezibel nicht
einfach schlucken. Mit Recht! Aber das Ziel der
EU ist eben ein Anderes. Und deshalb muss ich
wirklich gucken, wie werden die Fahrzeuge
eingesetzt und ich muss auf die Wirkung ab-
stellen.

Ein ganz besonderes Problem ist das Rollge-
räusch, weil das Rollgeräusch aus Rad, Schiene
und Schwelle besteht. Da ist natürlich die nati-
onale Gesetzgebung gefragt, weil da jedes Land
natürlich eine Infrastruktur hat, die Lärm erzeugt.
Und da gibt es keine Schallleistungspegel, gar
nichts! Es gibt nur Vorgaben bei der Messung
der Wagen, dass ein Standardoberbau gewisse
Dämpfungs- und Rauigkeitswerte einhalten
muss, aber für ein Gleis gibt es keine Werte. Und
typischerweise habe ich ja auch die Reklamati-
onen der Anwohner, wenn neue Gleise gelegt
werden. Dann sagen sie, es ist lauter geworden.
Und sie haben leider meistens recht. Die Bahn
sagt dann: „Ja, jetzt merken sie es nur, weil es so
lang ruhig war, da während der Umbauphase
keine Züge gefahren sind“. Aber neue Gleise
sind in aller Regel nennenswert lauter. Ich habe
das ja mit dem Auszug aus der Norm aufgezeigt.
Also da muss ganz dringend lokal gegenge-
steuert werden und die Situation kann man so
nicht lassen. Ein Beispiel noch, wenn ich das
sagen darf: Wir haben uns lange Zeit gewundert,
dass unsere Fahrzeuge in Frankreich vier De-
zibel leiser waren als in Deutschland. In Frank-
reich ist der Standardoberbau die Bi-Block-
Schwelle, die macht vier Dezibel Lärmminderung
gegenüber dem bei uns üblichen Mono-Block-
Schwellenbau aus, hat aber leicht höhere
Instandhaltungskosten, und deshalb kommen
die in Deutschland halt nicht in Frage. Man muss
sich mit diesen Themen beschäftigen und die
Grundbereitschaft muss einfach sein, Konzes-
sionen auch zu Gunsten der Lärmarmut zu ma-
chen. Heute ist es so: Lärmarmut ja, aber ohne
die geringste Konzession an irgendeine andere
Funktionalität. Und das kann einfach nicht sein!

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Jäckers-
Cüppers!

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Die
problematischen Situationen beim Schienen-
verkehrslärm haben wir ja an den Bestands-
strecken mit dem Beispiel Mittelrheintal, mit
Pegeln bis 80 Dezibel in der Nacht, also 25

Dezibel über dem, was aus Gründen des
Gesundheitsschutzes erforderlich wäre. Wir
haben das freiwillige Lärmsanierungsprogramm,
aber das ist, wie gesagt, ein Programm nach
Haushaltsmitteln. Das ist von verschiedener
Seite schon immer wieder attackiert worden und
es ist gesagt worden, wir brauchen dafür eine
gesetzliche Grundlage. Und das ist in der Tat so:
Wir bräuchten eigentlich ein Verkehrslärm-
schutzgesetz – oder eine Variante, wie auch
immer, im Bundesimmissionsschutzgesetz ein-
gepackt –, welches leistet, dass die gesundheit-
lich beeinträchtigenden Belastungen abgebaut
werden. Also die gesundheitliche Schwelle ist
festzulegen. Und wir haben dort eine Menge von
Erkenntnissen und wir bewegen uns in den
aktuellen Programmen immer noch deutlich über
diesen Werten. Eine gesetzliche Grundlage, in
der diese anspruchsvollen Schutzziele verankert
sind, die auch den Bürgern einen Rechtsan-
spruch liefert, dass diese Werte eingehalten
werden, ist das, was wir eigentlich bräuchten.
Das ist nur ein erster Schritt, damit haben wir
noch nicht den Gleichstand mit den Vorsorgesi-
tuationen, aber das ist das, was wir eigentlich
kurzfristig erreichen müssten.

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes Kolle-
gin Wilms!

Abg. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wenn ich
das so sehe, dann sind wir uns ja alle einig, dass
wir dringend was im Lärmschutz an den Schie-
nenstrecken machen müssen. Und wenn ich
dann am gestrigen Tag nochmal in die „Deutsche
Verkehr-Zeitung“ gucke und dann sehe, wie uns
gerade diese Förderrichtlinie mit den lärmab-
hängigen Trassenpreisen in Europa zerpflückt
worden ist, dann frage ich mich: will die Regie-
rung einfach nicht wahrnehmen, dass wir mit
diesen kleinen Schritten so nicht weiterkommen,
denn, das schreibt ja auch gerade der Redak-
teur, Herr Heinrici, sehr deutlich, dass wir das, so
wie es jetzt aussieht, schlicht und ergreifend auf
den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Im
Prinzip wird jeder so lange warten, bis der letzte
Punkt erreicht ist, das wird bei den
Trassenpreisen 2020 sein, bevor er anfängt
umzurüsten. Dann wirkt der Schienenbonus,
Herr Herzog hatte das ja eben geschätzt, erst
Richtung 2017. Also ich tippe mal, wir werden da
auch erst bei 2020 oder noch später liegen. Und
bis dahin haben wir dann alles mehr oder we-
niger gebaut, was in absehbarer Zeit gebaut
werden sollte. Und dann tut sich da nichts mehr
und wir lassen die Menschen vor Ort mit dem
Lärmproblem allein. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, da müssen wir uns mal wirklich Gedanken
machen, wie wir das mit dem Geld anders auf-
teilen, dass wir auf ein paar neue Bauprojekte in
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anderen Bereichen verzichten und etwas tun, um
den Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger vor Lärm auch dann wirklich vernünftig in
Gang zu setzen. Sonst haben wir nämlich auch
ganz schnell das Problem, dass wir uns dann
auch mal mit sofort wirksamen Maßnahmen
beschäftigen müssen. Und das könnten dann
durchaus auch Sachen sein, die die Bahn dann
auch wieder als Verkehrsträger ins Hintertreffen
bringen, nämlich durchaus auch Geschwindig-
keitsbeschränkungen oder Nachtfahrverbote.
Also überlegen wir uns darum genau, was wir
hier eigentlich machen und ob so ein Gesetz-
entwurf mit einer Wirksamkeit am
Sankt-Nimmerleins-Tag tatsächlich so sinnvoll
ist.

Aber jetzt zu den Fragen. Herr Popp, Sie haben
da eine interessante Bemerkung bezüglich der
EU-Richtlinie Umgebungslärmrichtlinie gemacht.
Können Sie das nochmal etwas genauer erläu-
tern? Mir war das so gar nicht bewusst, dass wir
da einen Schienenbonus nicht drin haben. Und
was würden Sie uns dann vorschlagen, wie wir
das ganze beseitigen können. Wäre eventuell
das eben von Herrn Jäckers-Cüppers ange-
sprochene Verkehrslärmschutzgesetz eine
denkbare Lösungsmöglichkeit, indem wir das
alles zusammenfassen? Denn ich habe das ja
auch persönlich in der Kommunalpolitik erlebt,
dass wir da eine Zweigleisigkeit haben. Und das
versteht eigentlich wirklich keiner mehr. Also da
hätte ich ganz gerne nochmal eine Antwort. Und
dann noch meine zweite Frage: Herr Popp, Sie
sind ja Verkehrsplaner, so habe ich Sie auch
persönlich bei mir in der Kommune kennenge-
lernt. Das, was Ihr Nachbar, Herr Möhler, dort
vorgeschlagen hat, mit dieser unterschiedlichen
Berechnung, ob da nun ein Güterzug fährt oder
ob da ein Personenzug fährt. Also beim besten
Willen: da sind wir nämlich genau ja an diesem
Knackpunkt, dass wir anfangen, das Ganze nur
zu berechnen, wenn ich das bislang richtig ver-
standen habe, und dass wir gar nicht die tat-
sächliche Belastung messen – Herr Prof. Hecht
hat das ja auch schon angedeutet, dass wir da
gar kein Audit machen, was da überhaupt am
Gleis los ist – und dass wir uns trickreich sozu-
sagen die Sache schönrechnen. Ich überspitze
das mal. Müssen wir da nicht sogar einen Schritt
weitergehen, Herr Popp, dass wir mal auf einen
Maximalpegel festlegen? Und wie sehen Sie
diesen Vorschlag von Herrn Möhler? Gibt es da
überhaupt eine Chance, gibt es solche Güter-
verkehrsstrecken, können wir das vernünftig
machen? Das waren eigentlichen die zwei Fra-
gen, die mir zustehen.

Vorsitzender: Herr Popp, Sie haben das Wort!

Christian Popp (LÄRMKONTOR GmbH): Ich
habe da zwar viel mehr Fragezeichen gezählt,
aber ich versuche das mal zusammenzufassen!
Der Schienenbonus, muss ich auch nochmal
sagen, der wird hier vielfach wie eine Maßnahme
beschrieben. Das ist keine Maßnahme, sondern
das ist eine Besserstellung der Bahn bis jetzt.
Wir haben natürlich das Problem, dass die
Lärmkarten der Umgebungslärmrichtlinie, deren
Aufstellung seit 2005 für Deutschland verbindlich
ist, 5 dB(A) höhere Pegel für die gleichen Situa-
tionen wie Berechnungen zeigen, die nach der
Schall 03 im Rahmen von Planfeststellung und
Lärmsanierung durchgeführt werden. Man geht
also mit diesen Lärmkarten in die Kommunen
und sagt: Ja, von dem, was ihr da seht, müsst ihr
nochmal 5 dB(A) abziehen, und dann erst kriegt
ihr Sanierungsmittel. Das ist das, was ich kriti-
siere. Also ich suggeriere den Laien vor Ort, dass
sie sehr hohe Pegel haben, und wenn sie dann
einen Schallschutz einfordern, dann sagt man:
Ja, aber in Wahrheit sind die Pegel 5 dB(A)
niedriger, denn wir haben hier in Deutschland
den Schienenbonus. Das ist ein Widerspruch,
der funktioniert nicht. Und das hat natürlich auch
sehr viel damit zu tun, wie die Ermittlungsver-
fahren für diese Pegel durch die EU Umge-
bungslärmrichtlinie vorgegeben werden. Und
das sind alles Berechnungsverfahren, Frau
Wilms, da schließe ich gleich an die zweite Frage
an. Berechnungsverfahren deshalb, weil ich ja
auch Prognosen machen muss, wie eine
Schallschutzmaßnahme wirkt. Und eine Prog-
nose kann ich nicht messen. Wenn ich den
Ist-Zustand und Prognose-Zustand miteinander
vergleichen will, muss ich die gleichen Verfahren
anwenden. Und deswegen steht in der Ver-
kehrslärmschutzverordnung und in der Umge-
bungslärmrichtlinie drin: wir rechnen statt zu
messen.

Das Problem ist im Augenblick nicht nur der
Schienenbonus, sondern es sind auch die un-
terschiedlichen Berechnungsverfahren nach der
Umgebungslärmrichtlinie und nach den Plan-
feststellungsvorschriften – und da natürlich
nochmal die unterschiedlichen, Herr
Jäckers-Cüppers sagte das, Grenzwert-, oder,
sagen wir mal, Bewertungshorizonte im Zuge der
Lärmsanierung und der Vorsorge. Das ist so ein
Kuddelmuddel, das können sie draußen nie-
manden mehr richtig erklären. Und das ist mein
Problem, was ich speziell habe. Deswegen
würde ich immer dafür plädieren, dass man
zumindest die Verfahren, die man benutzt, mit
gleichen Zu- und Abschlägen anwendet, so dass
man nicht unterschiedliche Ergebnisse bekommt
– ganz eindeutig also: Schienenbonus auch
raus, denn die EU wird so schnell keinen
Schienenbonus entwickeln können –, und das
ich dann auch die Verfahren transparent mache.
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Ich habe eine gewisse Befürchtung, dass, wenn
man jetzt Güterzüge – und das war ein Teilfra-
gezeichen, was ich gehört habe –, die im Ge-
samtverkehr mitschwingen, einen bestimmten
Bonus gibt oder keinen Bonus gibt, ich denen
also den Bonus nicht anrechne, die anderen aber
mit einem Bonus versehe, kann keiner mehr
nachvollziehen, was da auf diesen Strecken
passiert. Und das sage ich nochmal, dass ist
einfach eine Akzeptanzfrage. Wenn wir keine
Akzeptanz finden, werden wir auch nicht die
notwendige Lärmminderung erreichen, denn
Lärm ist eine rein psychologische Größe. Und
wenn die Leute uns einfach nicht mehr verste-
hen, haben wir da ein Problem!

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Fischer!

Abg. Dirk Fischer (CDU/CSU): Ich würde gerne
zu der Abschneidegrenze fragen, denn ich will
sagen, dass wir im ersten Entwurf, den ich mit
dem Kollegen Döring gefertigt habe, eigentlich
den Wunsch hatten, dass bereits 2012 der
Schienenbonus wegfällt. Und dann kam das
ganz große Aber. Und da frage ich jetzt Herrn
Jäckers-Cüppers: Wenn man in laufende Pro-
jekte des Bundesschienenwegeausbaugesetzes
und des darauf basierenden Bedarfsplans, den
der Gesetzgeber festgelegt hat, eingreift, dann
hat das ja die Wirkung, dass man im Grunde
genommen auch diesen Projekten den Nut-
zen-Kosten-Faktor entzieht. Und man darf ja nur
Projekte realisieren, die mehr als den Nut-
zen-Kosten-Faktor 1 haben. Und es ist nicht
auszuschließen, dass dann so und so viele
Projekte des Bedarfsplans unter diese Grenze
fallen und nicht mehr realisiert werden können.
Das ist die eine Wirkung. Und die zweite Wirkung
ist, dass bereits getätigte erhebliche Planungs-
aufwendungen zur Erlangung des Baurechtes
bzw. bis zum Stadium der Einleitung des Plan-
feststellungsverfahrens vernichtet würden und
dann auf einer völlig neuen Basis neu zu be-
ginnen und durchzuführen wären. Damit hätte
man die unmittelbare Haushaltsrelevanz gehabt,
die wir bei der logischen Abschneidegrenze für
den nächsten Bundesverkehrswegeplan, bei
völlig neuen Projekten, eben nicht haben. Und
damit wäre wahrscheinlich wegen der Haus-
haltsrelevanz – gerade in der jetzigen Haus-
haltssituation, mit dem Anlauf auf die Schulden-
bremse –, das Projekt politisch nicht durchsetz-
bar gewesen, im zuständigen Bundesfinanzmi-
nisterium, auch im zuständigen Haushaltsaus-
schuss. Das heißt also: Stimmen Sie mir zu,
dass wir im Grunde genommen eine logische
Abschneidegrenze brauchen, die jetzt durch den
Entwurf auch gewählt worden ist, um das zu
erreichen?

Die zweite Frage möchte ich an Herrn Möhler
richten. Ich verstehe die Abgrenzungsdifferen-
zierung zwischen Güter- und Personenverkehr,
die Sie ja vorgetragen haben, nicht, denn wir
haben in der Regel eine Universalbahn. Und
wenn diese ganze Frage ja auch für den
Gesundheitsschutz der Bevölkerung eine hohe
Relevanz hat, dann kann ja der Maßstab nur –
auch für Lärmschutzeinrichtungen – der höchste
Lärmerzeuger sein. Und das ist in der Regel der
Güterverkehr. Der Personenverkehr hat in dem
Rahmen gar nicht mehr die Relevanz in der
Betrachtung, so dass alles, was infrastrukturell
geschieht, im Grunde genommen sich an dem
Schienengüterverkehr auszurichten hat. Und
dann muss man natürlich das Verbundprogramm
sehen, das wir gerade bei dem Schienengüter-
verkehr ja haben, durch die Spreizung der
Trassenpreise ab Winterfahrplan, durch die
Förderung der Umrüstung – und, ich sage mal,
am liebsten 100 Prozent bis 2020 – und die
Notifikation in Brüssel, dass wir dann die Ver-
ordnung, die heute für neue und grunderneuerte
Fahrzeuge gilt, auch für die Bestandsfahrzeuge
haben wollen, damit sich dann niemand noch auf
das Diskriminierungsverbot berufen kann. Und
dass wir dann den Lärm an der Quelle, so wird es
von der DB AG gesagt, um 10 dB(A) reduzieren.
Der Vorstandschef sagt, dass wir damit eine
Halbierung des Lärms erreichen. Dadurch ist
man im Grunde genommen mit diesem Verbund
– das gilt natürlich für Neu- und Ausbau, wie für
Lärmsanierung gleichermaßen –, wenn man das
jetzt berechnet, immer noch 5 dB(A) besser als
vorher. Und im Grunde genommen ist es eher
so, das habe ich immer den Haushältern gesagt,
dass dann der finanzielle Aufwand logischer-
weise eigentlich geringer sein müsste. Und das
heißt also in dem Zusammenhang – und ich bitte,
auch meine Aussage zu bewerten – ich verstehe
nicht, was Sie uns mit einer Differenzierung von
Personen- und Güterverkehr in dem Zusam-
menhang sagen wollen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Jäckers-
Cüppers und dann Herr Möhler!

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Wenn
ich mal aus der Sicht des Lärmschutzes argu-
mentieren darf: Wenn man der Meinung ist, der
Schienenbonus ist nicht gerechtfertigt, dann
müsste eigentlich bei allen Planungen und allen
Lärmsanierungen dieser Schienenbonus entfal-
len. Das heißt optimal müsste es eigentlich auch
für die Situationen geschehen, wo schon lärm-
saniert ist und auch für die Situationen, in denen
das Planfeststellungsverfahren schon eröffnet
worden ist. Ich denke, das Beispiel Rheintal zeigt
ja, dass der Bund in einem laufenden Plan-
feststellungsverfahren Maßnahmen finanziert,
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die so dimensioniert sind, dass der Schienen-
bonus nicht in Anspruch genommen wird.

Zwischenruf Abg. Dirk Fischer (CDU/CSU):
Das steht aber drin. Wir haben extra reinge-
schrieben, freiwillige…..

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Ist das
eine freiwillige Maßnahme des Bundes? Warum
nicht überall? Die Bürger an anderen Strecken,
die planfestgestellt werden, werden darauf be-
harren, dass sie den gleichen Lärmschutz be-
kommen wie eben bei der Rheintal-Bahn. Was
die Problematik der Kosten anbelangt, die viel-
leicht schon im Rahmen der Bedarfsplanermitt-
lung usw. ausgegeben worden sind: Das kann
ich nicht beurteilen, aber ich würde immer sagen,
da muss man eine Abwägung zwischen der
Rechtssicherheit für die Betroffenen und dem,
was man ausgegeben hat, treffen. Und es ist das
Mindeste, dass der Stichtag so gesetzt wird,
dass für alle Planfeststellungsverfahren, die jetzt
nach Abschaffung des Schienenbonus eröffnet
werden, dieser Abzug gilt. Also nicht erst 2017!

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Möhler!

Ulrich Möhler (Möhler + Partner Ingenieure
AG): Die Differenzierung zwischen Personen-
und Güterzügen habe ich deswegen vorge-
schlagen, weil im Grunde genommen ein Gü-
terzug allein den Schallpegel einer Strecke be-
stimmt. Also wird immer ein Güterzug, wenn er
vorhanden ist, den Schallpegel bestimmen. Und
der Schienenbonus würde dann entfallen und
würde entsprechende Schallschutzmaßnahmen
auslösen. Der Hintergedanke war, dass an
S-Bahn-Strecken in Ballungsräumen, z. B. in
München, Hamburg, Ruhrpott, wo man reinen
S-Bahn-Verkehr hat, der Wegfall des Schie-
nenbonus zu meiner Ansicht nach unangemes-
sen hohen Schallschutzwänden und zu Schall-
schutzmaßnahmen führen würde, die gerade in
Ballungsräumen zu städtebaulich problemati-
schen Situationen führen würden. Denn beim
Personenverkehr haben wir nicht mehr diese
Möglichkeiten, an der Quelle großen Lärmschutz
zu machen, der diese 5 dB(A) kompensieren
könnte, sondern wir müssen dort diesen erfor-
derlichen Schallschutz über Schallschutzwände
herbeiführen. Derzeit ist es aus unserer Pla-
nungspraxis so, dass an S-Bahn-Strecken zwei
bis drei Meter hohe Schallschutzwände ausrei-
chend sind, um einen angemessenen Schall-
schutz zu gewährleisten. Angemessen sage ich
deswegen, weil wir nie ein Feedback haben über
Beschwerden wegen mangelnden Schallschut-
zes an Personennahverkehrsstrecken. Und das
war der Hintergedanke, dass man durch eine
einfache Lösung, nämlich nur beim Güterzug-

verkehr den Schienenbonus entfallen zu lassen,
solche Situationen im Griff hat.

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes der
Kollege Burkert!

Abg. Martin Burkert (SPD): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Also das, was positiv vorwärts
geht, sieht man daran, dass wir durch Konjunk-
turmittel in der Wirtschaftskrise wirklich etwas
erreicht haben. Ein Forschungsprojekt, das voll
positiv eingeschlagen ist: Nürnberger Rangier-
bahnhof wird mit einem neuen Mittel, etwas auf
das rollende Rad aufgespritzt und das Quiet-
schen der Bremsen weg ist. Die Bundesregie-
rung war vor kurzem vor Ort, mit internationaler
Begleitung. Das ist also schon etwas, was uns –
zumindest in Rangierbahnhöfen – vorwärts
bringen kann. Nachdem mein Kollege Fischer
zwei Fragen gestellt hat, möchte ich den Sach-
verständigen – ich finde es heute übrigens her-
vorragend, weil wir da wirklich etwas mitnehmen,
das will ich auch mal sagen, es ist nicht immer so
– einen kurze Ruhepause gönnen, ich will näm-
lich mal diejenigen fragen, die bisher keine ei-
gene Notwendigkeit gesehen haben, da etwas
zu tun, nämlich die Bundesregierung, meinen
geschätzten Kollegen Ferlemann. Ich habe zwei
Fragen. Die erste Frage ist: Ob die Bundesre-
gierung jetzt schon den kommenden Gesetz-
entwurfes als Grundlage dafür sieht, diesen in
der Bewertung, Planung und vor allem auch in
der Mittelausstattung für den zukünftigen Bun-
desverkehrswegeplan mit einzubeziehen. Ob da
schon etwas geschehen ist und natürlich hängt
das dann auch mit finanzieller Ausstattung zu-
sammen.

Die zweite Frage betrifft wirklich auch das rol-
lende Rad. Hier interessiert mich die Sicht der
Bundesregierung. Ich glaube, das ist ganz wich-
tig. Die Frage, ob es aus Ihrer Sicht eine realis-
tische Chance zu einer Umrüstung aller 600.000
Güterwagen in Europa gibt, oder ob das reines
Wunschdenken ist. Wir haben heute schon
richtigerweise gehört, 80 Prozent umgerüstete
Güterwagen im Zug bringen 5 Dezibel. Die letz-
ten 20 Prozent bringen noch mal so viel. Also
erst der gesamt umgerüstete Güterzug bringt die
10 Dezibel und die Halbierung des Lärms. Diese
beiden Fragen an die Bundesregierung.

Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege Burkert!
Staatssekretär Ferlemann. Weil kein einziger
Experte gefragt worden ist, deswegen bist du
dran.

PSts Enak Ferlemann (BMVBS): Sehr ge-
schätzter Kollege Burkert. In der Tat ist es so:
Wenn das Gesetz beschlossen wird – wovon ich
mal ausgehe –, dann werden wir für den Bun-
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desverkehrswegeplan 2015 bis 2030 auch diese
Parameter einbeziehen müssen, weil sie ja mit
In-Kraft-Treten des neuen Gesetzes dann gelten.
Das heißt, wenn die Verkehrsausbaugesetze
eingebracht und beschlossen sind, dann gelten
sie ja für alle Planvorhaben – also werden sie
einbezogen.

Die Frage von Abg. Gustav Herzog von vorhin:
Bei der Lärmvorsorge wissen wir in der Tat die
Zahlen nicht, da ja die Lärmvorsorge immer an
das jeweilige Projekt gekoppelt ist, das ist ja
variabel. Das weiß in der Tat nur die DB. Da kann
man also nicht feste Vorgaben machen. Das
hängt immer von der Örtlichkeit und der jeweili-
gen Strecke ab. Aber bei der Lärmsanierung, da
wissen wir das, weil wir ein Lärmsanierungs-
programm haben, das derzeit 2,5 Milliarden Euro
umfasst. Wir gehen davon aus, dass, wenn wir
also im Bestand den Schienenbonus nicht an-
wenden können, wir diese Summe um 1,2 Milli-
arden Euro erhöhen müssen. Also wären das
statt 2,5 Milliarden Euro dann 3,7 Milliarden
Euro, die wir brauchen. Ich weise allerdings
darauf hin, dass das Programm über viele Jahre
läuft, weil es ja nur in bestimmten Jahresschei-
ben abgewickelt werden kann. Da wäre dann
unser herzlicher Wunsch an den Deutschen
Bundestag, dass man parallel auch die Summen
für die Lärmsanierung anhebt. Denn sonst würde
sich das immer weiter nach hinten verschieben,
weil die einzelnen Maßnahmen immer teurer
werden. Also müssten wir dann auch die Haus-
haltsmittel anheben.

Zur Frage: Umrüstung der Güterwagen. Ja, wir
trauen uns das zu. Lieber Martin Burkert, Du
kennst das ja noch besser als ich. Das ist ein
ehrgeiziges Ziel. Aber wir sind natürlich nicht
allein dabei. Zum einen spielt die Schweiz eine
ganz wichtige Rolle. Die Schweiz hat vor, ab
2020 alle nicht lärmgedämmten Güterwagen
nicht mehr durch die Schweiz zu lassen. Des-
wegen ist dieser Gesetzentwurf, der auch ein
bisschen auf unsere Empfehlung gehört hat,
auch auf 2020 kapriziert; wie auch das Umrüs-
tungsprogramm. Weil wir sagen: Wir wollen zu
diesem Zeitpunkt auch soweit sein, dass das
korreliert. Auch die Niederländer sind sehr ehr-
geizig mit diesem Ziel und sie werden bei der
Massvlakte 2 eine feste Struktur im
Seehafenhinterlandverkehr vorgeben und wollen
bei dieser Struktur auch, dass dann mit lärmar-
men Güterzügen gefahren wird. Also sie geben
einen Anteil an Güterzügen vor und wollen die
lärmgedämmt machen, was wir natürlich sehr
begrüßen. Dazu kommt, dass große Verlader in
der Automobilwirtschaft und anderswo sich
Green Logistics auf die Fahne schreiben und
auch fragen werden: Mit was für Zügen fahrt Ihr
denn? Um dann letztlich insgesamt eine gute

Umweltbilanz zu haben. Von daher glauben wir,
dass aus ganz vielen verschiedenen Quellen
dieses Projekt Unterstützung finden wird. Wir
gehen davon aus, dass wir es in Deutschland
relativ gut hinkriegen, aber auch die europäi-
schen Wagen umrüsten können. Eines muss
man allerdings betonen: Bei der K-Sohle haben
wir das Problem, dass wir bei zum Teil 30, 40
Jahre alte Güterwagen erheblich umbauen
müssen, weil wir das Bremssystem ändern. Die
Wagen stehen dann eine ganze Zeit nicht zur
Verfügung und das ist eine relativ aufwändige
Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn die
LL-Sohle käme, könnten wir natürlich wesentlich
schneller umrüsten, weil es wesentlich pragma-
tischer und einfacher wäre. Deswegen ist unser
großer Ehrgeiz, dass wir die Zulassung der
LL-Sohle erreichen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich
in diesem Ausschuss schon immer gesagt habe:
Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahre so weit
haben. Ich muss das jetzt auch wieder machen,
weil es in diesem Jahr, in 2012, garantiert nicht
der Fall sein wird. Wir gehen davon aus, dass
nach derzeitiger positiver Einschätzung, die der
zuständige Referatsleiter, Herr Dr. Klocksin, mit
mir teilt und auch nach unterschiedlichen Er-
kundigungen, im Frühjahr 2013 dies soweit sein
soll – wollen wir mal die Daumen drücken. Das
wäre natürlich ein Segen, weil wir dann relativ
schnell umrüsten können und auch relativ ein-
fach umrüsten können. Wenngleich man wissen
muss, dass der Betreiber etwas höhere Kosten
dabei im Betrieb hat. Aber die Umrüstung wäre
dann wesentlich einfacher und vor allem
schneller. Also, lieber Martin Burkert, wir trauen
uns das zu, weil wir da nicht allein sind und der
Druck durch die Schweiz und die Niederlande mit
uns gemeinsam in die Systeme hineingeht. Wir
sind große Transitländer, wir glauben schon,
dass wir das hinkriegen können, wenigstens die
80 Prozent. Aber ich glaube auch, dass wir den
Rest dann stemmen können. Die Frage ist ja:
Wie viel fahren dann von den 20 Prozent über-
haupt durch Deutschland. Aber wir trauen uns
das zu. Leichter wäre es nur, wenn die LL-Sohle
endlich käme, bei der K-Sohle ist es etwas
schwieriger.

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich habe jetzt noch
eine Wortmeldung der Kollegin Wilms.

Abg. Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Danke, Herr Vorsitzender! Ich
möchte doch noch mal auf zwei Punkte zurück-
kommen. Die erste Frage geht an Herrn Möhler.
Sie haben ja eben relativ eindeutig geschildert,
wie Sie da berechnungsmäßig vorgehen wollen.
Sie haben dann auch geäußert, dass Sie sozu-
sagen befürchten, dass so ein S-Bahn-Privileg
dann weg ist. Das ist jetzt nicht wörtlich zitiert,
aber Sie wollen für die S-Bahn so ein bisschen
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Privilegien schaffen, weil da angeblich keine
Klagen wären. Also, wenn ich mich nicht irre,
dann gibt es in Hamburg-Blankenese durchaus
etliche Klagen an der S-Bahn, weil da durch
recht enge Bögen nämlich gar nicht so unprob-
lematische Lärmsituationen auftauchen. Darum
jetzt meine Frage: Wie hoch müssten dann,
wenn wir jetzt auch bei Personenzügen – also
genauer gesagt bei S-Bahnen – diesen Schie-
nenbonus rausnehmen, was ja auch die Bun-
desregierung will, die Lärmschutzwände wer-
den? Denn grundsätzlich ist das Pegel-Niveau ja
wohl insgesamt deutlich niedriger bei Perso-
nenzügen als bei Güterzügen, wie Sie es ja
gesagt haben. Also kommen wir dann von 3
Meter auf 3,5 Meter? Sicherlich werden es keine
6 Meter-Wände. Dazu hätte ich gerne noch mal
eine etwas genauere Aussage.

Dann hätte ich doch noch mal eine Frage an
Herrn Jäckers-Cüppers zu dem Thema der Pe-
gel-Berechnung. Das ist ja alles ganz gut und
schön, aber irgendwo rechnen wir uns das alles
auch „gesund“. Also wenn nur alle fünf oder nur
alle zehn Minuten oder ein Güterzug nur einmal
die Stunde kommt, dann rechne ich mir das
Ganze schön. Aber wenn dieser eine Güterzug
um ein Uhr morgens kommt – also richtig schön
zu nachtschlafender Zeit – und ich wohne un-
mittelbar an der Bahn, dann stehe ich ggf.
senkrecht im Bett. Wäre es nicht doch durchaus
eine Überlegung wert, in diesem Verfahren et-
was mehr Nachvollziehbarkeit für die Betroffe-
nen, für die Anwohner hinzubekommen? Dass
man sich auch mal Gedanken macht, wie ich es
aus dem Arbeitsschutz kenne – Lärmschutz-
richtlinien für den Arbeitsschutz, dort haben wir
auch einen Maximalpegel festgelegt. Wie ist das
von Seiten der Wissenschaft, der Wirkungsfor-
schung zu betrachten?

Ulrich Möhler (Möhler + Partner Ingenieure
AG): Zu dem Quietschen in Blankenese: Das ist
natürlich klar, dass das eine ganz unbefriedi-
gende Situation ist. Aber es sind bei dem Kon-
junkturpaket II jetzt Maßnahmen beschlossen
worden, wo Gleise geschmiert werden können
und wo dieses Quietschen entfallen kann. Also
das ist natürlich sicherlich immer notwendig,
dass man solche Einzelereignisse behebt.

Zur Höhe der Schallschutzwände, wie sich das
erhöhen würde: Wenn man derzeit an einer
S-Bahn 2 Meter hohe Schallschutzwände
braucht, dann wird man beim Entfallen des
Schienenbonus ungefähr 3 Meter benötigen.
Wenn es 3 Meter sind, dann werden es ungefähr
4,5 Meter sein. Es geht dann nicht um einen
halben Meter, sondern bei S-Bahnen wird man
Höhen von ungefähr 3 Meter, 3,5 Meter in etwa
erreichen. Diese Höhen – muss ich sagen – die

beziehen sich auf Schienenoberkante. Und ich
muss auch sagen: Aus unserer Erfahrung sind
Schallschutzwände mit dieser Höhe in der Ak-
zeptanz, gerade in Ballungsräumen mit geringen
Abständen, problematisch.

Michael Jäckers-Cüppers (DEGA e.V.): Der
Schienenverkehr ist ja eine intermittierende
Quelle. Das heißt also, wir haben mal hohe
Pegel, dann haben wir wieder die Pausen. Das
heißt in der Struktur ist er dem Fluglärm relativ
ähnlich. Und für den Schutz der Nachtruhe ist
sicherlich wichtig, dass wir die Wahrscheinlich-
keit des Aufwachens verringern. Das können wir
nur tun, indem wir ein Maximalpegelhäufigkeits-
kriterium haben. Beim Fluglärm haben wir ja ein
Maximalpegelhäufigkeitskriterium für die Be-
rechnung der Lärmschutzzonen. Und für die
Schutzmaßnahmen an der Schiene müssten wir
eigentlich etwas Analoges haben. Wir müssten
also im Grunde genommen sicherstellen, dass
bestimmte Häufigkeiten von bestimmten Maxi-
malpegeln nicht überschritten werden. Vielleicht
kann Herr Guski dazu noch einmal etwas bei-
tragen. Das ist eine Diskussion in der Lärmwir-
kungsforschung, die noch im Gange ist. Also wir
haben bislang keine festen Kriterien mit denen
wir das festlegen können. Aber grundsätzlich
wäre es richtig, das für den Schutz der Nacht-
ruhe zu haben.

Vorsitzender: Vielen Dank! Aber es ist nicht so
gedacht, dass die Sachverständigen sich ge-
genseitig das Wort geben können, tut mir leid.
Wir sind da etwas formaler, als in einer echten
wissenschaftlichen Diskussion, etwa bei einem
Fachkongress… Wenn ich es richtig im Blick
habe: Herr Kollege Behrens, Sie haben sich
auch noch gemeldet.

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE.): Ich
möchte eine Frage an die Bundesregierung und
an Herrn Spannowsky stellen. Im Gesetzentwurf
heißt es, dass der Schienenbonus nicht ange-
wendet werden muss, wenn – so heißt es wört-
lich – die damit verbundenen Mehrkosten vom
Vorhabenträger oder einem Dritten getragen
werden. Jetzt haben wir es hier mit einer juristi-
schen Frage zu tun. Wenn wir jetzt gehört haben
bzw. wissen, dass es im Rheintal so geregelt ist,
dass Bund und Land sich in einer freiwilligen
Vereinbarung die Kosten teilen, würde das hei-
ßen, dass ein ähnliches Verfahren auch denkbar
ist, wenn wir dieses Gesetz hätten – vorausge-
setzt der Gesetzentwurf würde so verabschie-
det? Also darf der Bund dann einen Teil der
Mehrkosten übernehmen oder wäre es genau
mit diesem Gesetz ausgeschlossen so zu ver-
fahren?
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Prof. Dr. Willy Spannowsky (TU Kaiserslau-
tern): Das ist ja eine freiwillige Regelung. Das
heißt, wenn sich freiwillig jemand findet, die
Kosten zu übernehmen, dann würde es möglich
sein. Aber das greift eben nicht automatisch kraft
Gesetzes. Also die Rechtsfolgen werden nicht
ausgelöst ohne den Konsens derjenigen, die
daran mitwirken. Deswegen ist die Steuerungs-
wirkung begrenzt. Man sollte vielleicht auch noch
– noch so ein Zusatz – berücksichtigen, dass die
5 dB(A) sich nur auf die 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung beziehen. Wir haben einen
gewissen Bonus ja auch in der 24. Bundesim-
missionsschutzverordnung. Das geht so ein
bisschen in der Diskussion durcheinander, näm-
lich die Frage passiver Lärmschutz und aktiver
Lärmschutz. Wir betrachten im Moment nur den
aktiven Lärmschutz und nicht den passiven
Lärmschutz, der ja dickere Fenster geben könnte
– deswegen lässt sich auch die Quantifizierung
der Schallschutzwände der Höhe nach nicht so
exakt bestimmen. Es gibt einen Ermessens-
spielraum, ob man passiven und aktiven Lärm-
schutz gleichzeitig anwendet zur Einhaltung der
Immissionswerte oder eben nicht, und in wel-
chem Maße man das tut. Man muss auch be-
rücksichtigen, dass es eben in der 24. Bundes-
immissionsschutzverordnung noch einen „Kor-
rektursummand E“ gibt, der auch einen Schie-
nenbonus enthält. Das wollte ich bloß in diesem
Zusammenhang noch erwähnt haben, weil das
eben in der Gesetzesregelung keinen Nieder-
schlag gefunden hat.

Vorsitzender: Vielen Dank! Die Bundesregie-
rung zur Frage, wenn wir das richtig verstanden
haben, wie sie zur Übernahme freiwilliger Leis-
tungen steht. War das die Frage? Gut, dann die
Bundesregierung.

PSts Enak Ferlemann (BMVBS): Wir haben
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz die
gesetzliche Verpflichtung, bei Aus- und Neubau
etwas zu machen. Bei den Bestandsstrecken
haben wir ja ein freiwilliges Lärmsanierungspro-
gramm. Und das bleibt auch freiwillig, darauf gibt
es keinen gesetzlichen Anspruch. Nur – wenn wir
den Schienenbonus abschaffen bei der Bun-
desimmissionsschutzregelung, dann werden wir
den auch anwenden beim freiwilligen Lärmsa-
nierungsprogramm. Das ist klar. Deswegen habe
ich gesagt, dann ist die Folge – das war vorhin
die Frage vom Kollegen Herzog –, dass wir eben
mehr Geld brauchen, oder die Projekte müssen
noch mehr gestreckt werden. Was wir sicherlich
alle nicht wollen. Also müssen wir da einen hö-
heren Haushaltstitel haben, weil wir höheren
Aufwand treiben müssen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Wir haben jetzt zwei
Runden durch. Herr Herzog hat sich noch ge-

meldet. Wäre das für eine dritte Runde. Wollen
wir? Es muss keine Runde sein, sagt Herr Fi-
scher. Gut, Kollege Herzog, dann kurz und
knapp.

Abg. Gustav Herzog (SPD): Wir haben ja auch
den Antrag der Koalition zu beraten. Ich habe
mich vorhin nur zum Gesetzentwurf geäußert
und muss sagen, der Antrag ist insofern hilfreich
und gut, weil er alles so auflistet, was seit 1999
von Rot/Grün und dann 2005 bis 2009 von der
großen Koalition gemacht worden ist. Die eige-
nen Aktivitäten sind da eher sehr zurückhaltend
aufgeführt – das will ich mal so dazu sagen. Das
Programm „Leiser Güterverkehr“ ist im Jahre
2007 konzipiert worden und da war die FDP,
Herr Kollege Simmling, eben noch nicht dabei.
Ich habe eine Frage an Herrn Hecht. Wir reden ja
auch über die Umrüstung. Der lärmabhängige
Trassenpreis ist ja angesprochen worden, auch
von der Kollegin Wilms. Ich sehe das schon als
einen Tiefschlag an, dass uns die Wettbe-
werbskommission hier reingegrätscht ist. Viel-
leicht sollte die Europäische Kommission ins-
gesamt sich mal zusammensetzen, weil Verkehr,
Umwelt und Gesundheit nehmen eine andere
Position ein als das Thema Wettbewerb. Und
dass die uns jetzt das Leben schwer und laut
machen, ist nun ein äußerst unerträglicher Zu-
stand. Meine Frage: Wir dürfen nur deutlich
weniger fördern, trotzdem bleibt DB Netz bei
einem Prozent Aufschlag, nur einem Prozent
Aufschlag auf den Trassenpreis. Wie ist Ihre
Auffassung, wie werden die Wirtschaftsbeteilig-
ten reagieren?

Prof. Dr. Markus Hecht (TU Berlin): Wir haben
da eine recht unklare Situation. Wobei man auch
sehen muss: Wir haben eine gewaltige Streuung
der Trassenpreise innerhalb von Europa. Polen
hat für Güterzüge den doppelten Trassenpreis
gegenüber Deutschland, überhaupt nicht ver-
ständlich, und die Niederlande haben einen
dramatisch niedrigeren. Also wir haben da schon
eine riesengroße Streuung. Innerhalb des Sek-
tors ist es immer noch nicht durchgespielt. Also
die modernen Güterwagen gehören ja in der
Regel Leasinggesellschaften, also Gesellschaf-
ten, die nur die Waggons vermieten. Und die
Bahnen haben ziemlich selten eigene Wagen.
Die Kosten fallen vor allem bei diesen Leasing-
gesellschaften an und die müssten quasi
durchgereicht werden, was erstaunlicher Weise
da nicht richtig funktioniert. Also wir haben ein
Büschel von Problemen. Ich denke, die einzige
Lösung ist, einfach jetzt mal anfangen und
nachsteuern. Man wird nicht auf Anhieb die
perfekte Lösung haben. Aber wenn man jetzt mit
den lärmabhängigen Trassenpreisen anfängt,
muss man gucken, was greift, wie es wirkt, und
dann auch nachsteuern. Ein sehr differenziertes,
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Trassenpreissystem mit mehreren Lärmstufen
wird ab dem 1. Januar 2012 in der Schweiz
eingeführt werden. Die Österreicher sind seit
langem dabei, ein belastungsabhängiges
Trassenpreissystem einzuführen, und also noch
diese Beanspruchungskomponente mit reinzu-
bringen. Das wird man alles anschauen müssen
und dann eben kontinuierlich nachsteuern. Ich
kann jetzt auch keine Aussage machen: Was
wirkt wie. Ich glaube das kann keiner. Aber man
muss mal anfangen und dann eben entspre-
chend reagieren.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hecht! Das
waren sozusagen die Abschlussworte zu unserer
Anhörung. Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die
Teilnahme. Ich bedanke mich beim Publikum, bei
den Kollegen die so lange ausgehalten haben.
Ich wünsche Ihnen noch allen einen schönen
Tag.

Schluss der Sitzung: 13.42 Uhr

Dr. Anton Hofreiter, MdB
Vorsitzender
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